
I. § 6 erhält folgende Fassung:

§ 6
Benutzungsentgelt (Elternbeitrag)

2. Diese betragen

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 148,00 Euro 159,00 Euro 159,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 115,00 Euro 123,00 Euro 123,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie   78,00 Euro   84,00 Euro   84,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   33,00 Euro   36,00 Euro   36,00 Euro

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 176,00 Euro 189,00 Euro 189,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 134,00 Euro 144,00 Euro 144,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie   89,00 Euro   96,00 Euro   96,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   37,00 Euro   39,00 Euro   39,00 Euro
Beitrag für Mittagessen     3,80 Euro/ 

Essen
    3,80 Euro/ 

Essen
    4,10 Euro/ 

Essen

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 187,00 Euro 200,00 Euro 200,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 145,00 Euro 156,00 Euro 156,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie   97,00 Euro 104,00 Euro 104,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   41,00 Euro   44,00 Euro   44,00 Euro
Beitrag für Mittagessen     3,80 Euro/ 

Essen
    3,80 Euro/ 

Essen
    4,10 Euro/ 

Essen

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 278,00 Euro 298,00 Euro 298,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 217,00 Euro 233,00 Euro 233,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 148,00 Euro 159,00 Euro 159,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   63,00 Euro   67,00 Euro   67,00 Euro
Beitrag für Mittagessen     3,80 Euro/ 

Essen
    3,80 Euro/ 

Essen
    4,10 Euro/ 

Essen

Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die gemeindliche
Kinderbetreuungseinrichtung in Altheim (Kinderhaus Altheim)

1. Für den Besuch der Einrichtung werden ein Elternbeitrag und ein Essensgeld erhoben.

a) für die Betreuung von Kindern ab dem 3. vollendeten Lebensjahr 
(Kindergartenkinder), unbeschadet von Buchstabe b,

aa) für die Halbtagsbetreuung (7.15 Uhr bis 12.30 Uhr) an bis zu 5 Tagen/Woche

ab) für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten an bis zu 3 Tagen 
(7.15 Uhr -13.45 Uhr) sowie Halbtagsbetreuung an den restlichen Tagen

ac) für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten an mind. 4 Tagen (7.15 
Uhr -13.45 Uhr)

ad) für die Ganztagsbetreuung an mind. 4 Tagen (7.15 Uhr -16.30 Uhr)



ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 255,00 Euro 273,00 Euro 273,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 196,00 Euro 210,00 Euro 210,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 131,00 Euro 141,00 Euro 141,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   57,00 Euro   61,00 Euro   61,00 Euro
Beitrag für Mittagessen     3,80 Euro/ 

Essen
    3,80 Euro/ 

Essen
    4,10 Euro/ 

Essen

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 233,00 Euro 250,00 Euro 250,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 180,00 Euro 192,00 Euro 192,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 121,00 Euro 129,00 Euro 129,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   53,00 Euro   57,00 Euro   57,00 Euro
Beitrag für Mittagessen     3,80 Euro/ 

Essen
    3,80 Euro/ 

Essen
    4,10 Euro/ 

Essen

Elternbeitrag (ohne Mittagessen)
ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026

für 1 Kind einer Familie 333,00 Euro 357,00 Euro 357,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 253,00 Euro 271,00 Euro 271,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 170,00 Euro 182,00 Euro 182,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie   91,00 Euro   98,00 Euro   98,00 Euro

Elternbeitrag (inkl. Mittagessen)

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 442,00 Euro 474,00 Euro 480,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 337,00 Euro 361,00 Euro 367,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 236,00 Euro 253,00 Euro 259,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie 132,00 Euro 141,00 Euro 147,00 Euro

Elternbeitrag (inkl. Mittagessen)

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 593,00 Euro 635,00 Euro 641,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 453,00 Euro 485,00 Euro 491,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 317,00 Euro 339,00 Euro 445,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie 172,00 Euro 184,00 Euro 190,00 Euro

ba) für die Betreuung halbtags an mind. 4 Tagen/Woche Inanspruchnahme (7.15 Uhr -
12.30 Uhr)

ae) für die Ganztagsbetreuung an mind. 3 Tagen (7.15 Uhr -16.30 Uhr) und an 2 Tagen
Verlängerte Öffnungszeiten oder Halbtagsbetreuung

af) für die Ganztagsbetreuung an mind. 2 Tagen (7.15 Uhr -16.30 Uhr) und an 3 Tagen 
Verlängerte Öffnungszeiten oder Halbtagsbetreuung

b) für die Betreuung von Kindern vor Vollendung des 3. Lebensjahrs und für die 
Betreuung in der Kinderkrippe

bb) für die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten an mind. 4 Tagen in 
der Woche (7.15 Uhr -13.45 Uhr)

bc) für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 4 Tagen/Woche (Montag-
Donnerstag) und die Betreuung während den verlängerten Öffnungszeiten am Freitag 
(7.15 Uhr-13.45 Uhr) 



Elternbeitrag (inkl. Mittagessen)

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 479,00 Euro 513,00 Euro 518,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 365,00 Euro 391,00 Euro 396,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 253,00 Euro 270,00 Euro 275,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie 137,00 Euro 147,00 Euro 152,00 Euro

Elternbeitrag (inkl. Mittagessen)

ab 01.09.2024 ab 01.09.2025 ab 01.01.2026
für 1 Kind einer Familie 527,00 Euro 565,00 Euro 570,00 Euro

für ein 2. Kind der Familie 403,00 Euro 431,00 Euro 436,00 Euro

für ein 3. Kind der Familie 278,00 Euro 298,00 Euro 303,00 Euro

für ein 4. Kind der Familie 152,00 Euro 163,00 Euro 168,00 Euro

II. § 11 erhält folgende Fassung:

§ 11
Inkrafttreten

Frickingen, den 17.12.2025
gez.
Jürgen Stukle, Bürgermeister

bd) für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-16.30 Uhr) an 4 Tagen/Woche 
Inanspruchnahme (von Montag bis Donnerstag)

be) für die Betreuung an 5 Tagen/Woche, davon für die Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr-
16.30 Uhr) an 3 Tagen/Woche und für die Betreuung während den verlängerten 
Öffnungszeiten oder Halbtagsbetreuung an 2 zusätzlichen Tagen/Woche 

Die Änderung der Benutzungsordnung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 


